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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

67 Versorgungsrecht

Norm

EStG 1988 §18;

OFG §9 Abs3;

Rechtssatz

Hinsichtlich der Anerkennung von Sonderausgaben sieht das Einkommensteuergesetz für die Inhaber von

Opferausweisen keine besonderen steuerlichen Begünstigungen vor.
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